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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Die ständerätliche Beratung des Entwurfs zur parlamentarischen Initiative Vogt (svp,
ZH), welcher die Schaffung eines Straftatbestands im FinfraG im Fall von unwahren
oder unvollständigen Angaben in öffentlichen Kaufangeboten vorsah, erfolgte in der
Herbstsession 2023. Kommissionssprecher Martin Schmid (fdp, GR) berichtete im
Ratsplenum, dass die WAK-SR einstimmig beantrage, dem Entwurf ihrer
Schwesterkommission ohne Anpassungen zuzustimmen. Wie bereits im National- und
Bundesrat stiess die Vorlage auch im Ständerat auf breite Unterstützung. Nach einer
diskussionslosen Detailberatung nahm die kleine Kammer den Entwurf in der
Gesamtabstimmung einstimmig an. 

Der Entwurf passierte auch die Schlussabstimmungen in beiden Kammern problemlos:
Während ihm der Nationalrat mit 143 zu 13 Stimmen bei 40 Enthaltungen zustimmte, fiel
das Resultat im Ständerat mit 44 Ja-Stimmen einstimmig aus. Die hohe Zahl an
Enthaltungen im Nationalrat stammte dabei aus der SVP-Fraktion, die das Anliegen
ihres Fraktionskollegen bereits in der nationalrätlichen Beratung kritisiert hatte. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2023
CATALINA SCHMID

Nationalbank

Die 2011 von SVP-Exponenten lancierte Volksinitiative „Rettet unser Schweizer Gold
(Gold-Initiative)“ kam am 30. November 14 zur Abstimmung. Die Initiative verlangte,
dass die Aktiva der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu mindestens 20% aus Gold
bestehen müssen. Zudem solle das Gold in der Schweiz zu lagern sein und nicht
veräussert werden dürfen. Der Ständerat behandelte das Volksbegehren am 6. März
2014 als Erstrat. Alle Redner sprachen sich gegen das Begehren aus. Die Initiative
schränke die Handlungsfähigkeit der Nationalbank ein, weil deren Bilanz aufgrund des
Verkaufsverbots langfristig zu grossen Teilen aus Gold bestehen würde. Dadurch sei
eine restriktive Geldpolitik erschwert, was die Glaubwürdigkeit expansiver Massnahmen
(genannt wurde beispielsweise die Aufrechterhaltung des Mindestkurses gegenüber
dem Euro) beeinträchtigen würde. Zudem sei bei höherem Goldanteil mit tieferen
Gewinnausschüttungen zu rechnen, weil Goldanlagen keine Zinserträge generieren.
Gold sei nicht der Stabilitätsanker, wie von den Initianten behauptet. Der Goldpreis
neige vielmehr zu starken Schwankungen, wie der jüngste Wertzerfall um rund 30%
gezeigt habe, argumentierte Martin Schmid (fdp, GR). Ohne Gegenantrag lehnte der
Ständerat in der Detailberatung die Volksinitiative „Rettet unser Schweizer Gold (Gold-
Initiative)“ ab. Erst in der Schlussabstimmung rangen sich zwei Kantonsvertreter zu
einer Ja-Stimme durch. Die Initiative wurde jedoch erneut deutlich (43 zu 2 Stimmen,
keine Enthaltungen) zur Ablehnung empfohlen. Im Nationalrat äusserten sich die
Initianten Lukas Reimann (svp, SG) und Luzi Stamm (svp, AG) zugunsten des gemeinsam
mit Alt-Nationalrat Ulrich Schlüer (svp, ZH) lancierten Begehrens. Der derzeitige Anteil
von Gold in der Bilanz der SNB betrage nur rund 10%. Die Schweiz habe damit eine
extrem tiefe Quote (die SNB widersprach im Abstimmungskampf: die Schweiz hätte im
Pro-Kopf-Vergleich weltweit die höchsten Goldreserven). Ein höherer Goldanteil hätte
den Vorteil, mit dem „Betrug von Fiat-Money“ zu brechen, so Lukas Reimann (svp, SG).
Es sei vielmehr die Golddeckung, die den Schweizer Franken stabil, sicher und
unabhängig mache, und nicht die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB).
Dieser Argumentation folgten in der Grossen Kammer nur 20 Parlamentarier und
Parlamentarierinnen. Selbst in der eigenen Fraktion konnten die Initianten damit nicht
einmal die Hälfte der Stimmen gewinnen. Die Initiative wurde in der nationalrätlichen
Schlussabstimmung mit 156 zu 22 Stimmen bei 20 Enthaltungen zur Ablehnung
empfohlen. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.06.2014
FABIO CANETG

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Börsen

In der Wintersession 2022 begrüsste Kommissionssprecher Martin Schmid (fdp, GR)
den Ständerat zur Beratung der Änderung des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes
(FinfraG). Die in der WAK-SR unbestrittene Vorlage ziele darauf ab, die Anerkennung
ausländischer Handelsplätze für den Handel mit Beteiligungspapieren von
Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz zu regeln und so den Schutz der Schweizer
Börseninfrastruktur nachhaltig zu gewährleisten. Die vorgesehenen Schutzmassnahmen
seien bisher auf dem Verordnungsweg geregelt worden, nachdem die EU der Schweiz
2018 mit dem definitiven Verlust der Börsenanerkennung gedroht hatte, erläuterte
Schmid. Der Bundesrat hatte daraufhin mittels Notrechts in einer Verordnung das
geforderte Recht angewendet und so eine drohende negative Entwicklung für den
Finanzplatz Schweiz verhindert. Die Inhalte dieser Verordnung sollten nun ohne
inhaltliche Änderungen formell ins Gesetz aufgenommen werden, um zu verhindern,
dass diese zeitlich beschränkten Schutzmassnahmen ersatzlos auslaufen. Die Vorlage
sehe zudem die Möglichkeit vor, diese Massnahmen im Falle einer erneuten
Anerkennung der Börsenäquivalenz durch die EU wieder aufzuheben, ergänzte
Finanzminister Ueli Maurer die Ausführungen des Kommissionssprechers.
Stillschweigend trat die kleine Kammer auf das Geschäft ein und stimmte – analog ihrer
Kommission – dem Entwurf des Bundesrats ohne Änderungsanträge einstimmig zu. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2022
CATALINA SCHMID

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Klimapolitik

Der Ständerat beugte sich in der Wintersession 2021 über die Revision des CO2-
Gesetzes in Umsetzung der parlamentarischen Initiative für eine «Verlängerung des
Reduktionsziels im geltenden CO2-Gesetz». Wie bereits der Nationalrat war sich auch
die vorberatende UREK-SR einig, dass das Gesetz nicht mit Verschärfungen oder
Erleichterungen modifiziert werden sollte, sondern lediglich die wichtigsten
Massnahmen des geltenden CO2-Gesetzes bis 2024 verlängert werden sollten, wie
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) erläuterte. Die UREK-SR wollte denn auch nur
eine einzige Differenz zum Nationalrat schaffen: Der durch einen Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) eingebrachte Zusatz in Artikel 49b sollte gestrichen werden. Mit diesem
Zusatz hatte der Nationalrat festgelegt, dass die Vereinbarungen zur CO2-Reduktion
durch die Wirtschaft (so genannte Zielvereinbarungen) bis mindestens 2024 mit Hilfe
derselben Organisationen, die diese Aufgabe auch bislang wahrgenommen haben, zu
erarbeiten und umzusetzen seien. Schmid erläuterte, dass dieser Zusatz in Konflikt mit
den WTO-Regeln geraten könnte, woraufhin die kleine Kammer dem Vorschlag der
Kommission auf Streichung folgte. Der Ständerat schuf indes noch eine zweite
Differenz zum Nationalrat, indem er einem Einzelantrag Wicki (fdp, NW) zustimmte.
Wicki hatte vorgeschlagen, die in Erfüllung der parlamentarischen Initiative Burkart
(fdp, AG; Pa.Iv. 17.405) gewährten Steuererleichterungen für Erdgas, Flüssiggas und
biogene Treibstoffe ebenfalls bis Ende 2024 fortzuführen.
Vier Tage später schloss sich der Nationalrat in beiden Punkten dem Ständerat an,
wodurch das Geschäft noch in der Wintersession bereinigt werden konnte. In den
Schlussabstimmungen stimmte der Nationalrat der Vorlage mit 142 zu 46 Stimmen bei 5
Enthaltungen zu; die ablehnenden Stimmen stammten allesamt aus der SVP-Fraktion.
Der Ständerat nahm das Geschäft einstimmig mit 41 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen
an. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Im März 2017 reichte der Kantonsrat von St. Gallen eine Standesinitiative ein, die zum
Ziel hatte, die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, ausdrücklich genannt wurden die
Pensionskassen, der AHV-Ausgleichsfonds sowie die (Freizügigkeits-)Stiftungen der
zweiten und dritten Säule, von den Negativzinsen auszunehmen. Aufgrund des
Tiefzinsumfeldes sei es für die Vorsorgeeinrichtungen schwierig, Renditen zu
erwirtschaften, erklärte der St. Galler Kantonsrat. Zudem würden bei einer
Aufkapitalisierung öffentlicher Pensionskassen – wie sie der Kanton St. Gallen plane –
noch mehr Negativzinsen anfallen. Im Mai 2018 entschied die WAK-SR einstimmig, der
Standesinitiative keine Folge zu geben, da die Geldpolitik in der Verantwortung der
Nationalbank liege. Damit die Negativzinsen im Stande seien, den Druck auf den
Schweizer Franken zu reduzieren, dürfe es nur so wenige Ausnahmen wie möglich
geben, argumentierte die Kommission. Zudem stelle das weltweite Tiefzinsumfeld eine
grössere Herausforderung für die Vorsorgeeinrichtungen dar als die Negativzinsen. 
Im Mai 2018 behandelte der Ständerat die Vorlage; Paul Rechsteiner (sp, SG) hatte einen
Antrag auf Folge geben gestellt. Pirmin Bischof (cvp, SO) erklärte als
Kommissionspräsident, dass die WAK-SR die Vorlage ausführlich behandelt habe. Man
habe einen Bericht zur Geldpolitik aus dem Dezember 2016 sowie die Stellungnahme
des Bundesrates zur Motion Kuprecht (Mo. 15.3160) in Betracht gezogen und sei
überzeugt, dass ausschliesslich die SNB für die Geldpolitik verantwortlich sei und sie
diese folglich unabhängig gestalten können müsse. Wie bereits die WAK-SR erklärt
hatte, seien zudem die Anlagen kaum von den Negativzinsen betroffen. Hingegen
fürchte man den präjudiziellen Charakter einer solchen Entscheidung: Andere
Institutionen, zum Beispiel Lebensversicherungen, könnten ebenfalls eine Ausnahme
von den Negativzinsen verlangen. Schliesslich seien die zentrale Bundesverwaltung
sowie die Compenswiss, also der AHV/IV/EO-Ausgleichsfonds, bereits von den
Negativzinsen ausgenommen. 
Paul Rechsteiner bedauerte, dass sich die WAK-SR nicht ausführlicher mit der
Standesinitiative beschäftigt habe, denn eine Ausnahme der Vorsorgeeinrichtungen
würde den Wechselkurs nicht beeinflussen und somit dem Zweck der Negativzinsen,
die Anlagen auf dem Schweizer Markt weniger attraktiv zu machen, nicht zuwiderlaufen.
Die übrigen Redner zeigten ein gewisses Verständnis für die Standesinitiative des
Kantons St. Gallen und anerkannten das angesprochene Problem. Während aber Alex
Kuprecht (svp, SZ) um Annahme des Vorstosses bat, sahen Martin Schmid (fdp, GR) und
Hannes Germann (svp, SH) die Lösung des Problems woanders: Schuld seien die
Negativzinsen – Germann sprach von einer «schleichenden Enteignung des Volkes» –,
man solle daher keine weiteren Ausnahmen machen, stattdessen solle die SNB die
Negativzinsen so schnell wie möglich abschaffen. Schliesslich sprach sich der Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen Folge geben aus. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 30.05.2018
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2023, S. 2152; AB SR, 2023, S. 1022; AB SR, 2023, S. 693 f.
2) AB NR, 2014, S. 1302; AB NR, 2014, S. 585 ff.; AB SR, 2014, S. 702; AB SR, 2014, S. 84 ff.; BBl, 2011, S. 6841 ff.; BBl, 2013, S.
2911 ff.; BBl, 2013, S. 9329 ff.; NZZ, 7.3.14
3) AB SR, 2022, S.1210 f.
4) AB NR 2021, S. 2354 f.; AB NR 2021, S. 2758; AB SR 2021, S. 1170 ff.; AB SR 2021, S. 1446
5) AB SR, 2018, S. 337 ff.; Kommissionsbericht WAK-SR vom 4.5.18
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